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Betreuungsthemen nach Erfahrungen in Nationalparken und 

Naturwaldreservaten

 Kennzeichnung, Betreten, Verkehrssicherung

 Jagd

 Waldschutz und Umgang mit Störungsflächen

 Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung, Lehre, fachliche Fortbildung

 Monitoring und Forschung



Kennzeichnung, Betreten und Verkehrssicherung  

Bezug u. a.: RdErl. d. ML v. 22.12.2010, Betriebshandbuch der Niedersächsischen Landesforsten

 kein Betreten außerhalb der freigegebenen Wege; grundsätzlich keine Reit-

und Wanderwege ausweisen

 Naturwälder werden im Gelände klar abgegrenzt und beschildert; 

Kennzeichnung in forstbetrieblichen Kartenwerken

 nach Möglichkeit: Wege dauerhaft einziehen und sperren

 Die Verkehrssicherung ist in den meisten Landesforstbetrieben allen anderen 

Waldflächen grundsätzlich gleichgestellt.



Naturwaldfläche 40 ha 100 %

Pufferfläche 18 ha 44 %

Unberührte Fläche 22 ha 56 %

Relevanz der Verkehrssicherung



Betreten und Verkehrssicherung: Gesetzliche Regelungen



aus: https://www.anwaltonline.com/verkehrsrecht/urteile/24048/wandern-am-harzer-hexenstieg-erfolgt-auf-eigene-gefahr am 05.06.2023

Verkehrssicherung: Rechtsprechung

https://www.anwaltonline.com/verkehrsrecht/urteile/24048/wandern-am-harzer-hexenstieg-erfolgt-auf-eigene-gefahr


Quelle: Betriebshandbuch der Niedersächsischen Landesforsten, Stand 17.03.2022

akute Gefahr: Es muss sich 1. 

um eine offensichtliche Gefahr 

handeln, die nach der 

Einschätzung einer fachlich 

geeigneten Person, 2. jederzeit 

und 3. mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zum Eintritt 

eines Schadensereignisses 

(hier Abbruch/Zusammenbruch 

des Baumes) führen kann.

Verkehrssicherung: Betriebliche Regelungen

Gefahrenlage Fallgruppe Maßnahmen



Naturwald-Betreuung: Jagd

 Regiejagd (keine Verpachtung)

Bezug: RdErl. d. ML v. 22.12.2010, Betriebshandbuch der Niedersächsischen Landesforsten

 keine Schongebiete für Schalenwild; alle Schalenwildarten werden bejagt 

 möglichst Intervalljagden

 keine Anlage von Fütterungen, Kirrungen, Salzlecken, Äsungsflächen und Schussschneisen; kein Aufasten

oder Köpfen von Bäumen; Hochsitze und Leitern freistehend

 kein Befahren zur Wildbergung

Beispiel Naturwaldbetreuung Niedersachsen



Waldschutz: Gesetzliche Regelungen



 ein den Bestand benachbarter Wirtschaftswälder gefährdender Befall wird verhindert; Brände werden 

bekämpft

 im Kalamitätsfall: NW-FVA informieren; Prognose; Abstimmung des weiteren Vorgehens

 Abstandsregelungen: Lockstoff-Fallen 20 m (Borkenkäfer) – 100 m (Schmetterlingsfallen, Köderstationen);

Pflanzenschutzmitteleinsatz: 50 m

Bezug: RdErl. d. ML v. 22.12.2010, Betriebshandbuch der Niedersächsischen Landesforsten

Waldschutz: Betriebliche Regelungen

Beispiel Naturwaldbetreuung Niedersachsen



Waldschutz: Fallbeispiel

Borkenkäferbefall im Naturwald Dreyberg (Solling, 99 Hektar) im Jahr 2019

Abgestufter Entscheidungsweg:

Wirtschaftswald bereits befallen?

Ja: keine Maßnahme

Nein und Naturwald = Ausbreitungsquelle: folgende 

Optionen:

motormanuelles Fällen, Entrindung (oder De-

Barking-Head an MS) und Liegen-Lassen 

motormanuelles Fällen, Vorausflug-

behandlung vor Ort

Fällung per Harvester, Rücken, Voraus-

flugbehandlung am Waldweg



Borkenkäferbekämpfung im Naturwald Dreyberg (99 Hektar) im Jahr 2019

Waldschutz: Fallbeispiel



Störungsflächen und Wiederaufforstungspflicht: Gesetzliche Regelungen



Störungsflächen und Wiederaufforstungspflicht: Gesetzliche Regelungen



Belassene Störungsflächen nach Kyrill im Jahr 2021 im Reinhardswald



Öffentlichkeitsarbeit, Umweltbildung, Lehre und fachliche Fortbildung

 Wälder mit natürlicher Entwicklung eignen sich sehr gut für die 

Umweltbildung und Öffentlichkeitsarbeit

 Naturwaldreservate (und Nationalparke) sind bereits seit langem in die 

Lehre und fachliche Fortbildung integriert



Monitoring und Forschung

Was ist Monitoring im Umwelt- und Naturschutz?

Wortursprung: monere (lat.) = warnen, mahnen

im heute gebräuchlichen Sinn: 

Beobachtung von Umwelt und Natur mit wissenschaftlichen Methoden, um die Zielerreichung bestimmter 

Maßnahmen zu überprüfen. 

Anhand der Ergebnisses des Monitorings wird entschieden, ob eine Anpassung der Maßnahmen und/oder 

der Ziele (adaptive Planung) erforderlich ist.
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Günstige Ausgangslage durch differenzierte Waldnutzung (Beispiel Solling)

Monitoring und Forschung



Vielen Dank!


